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DER „KREUZERLASS“ – KREUZE IM EINGANGSBEREICH VON BEHÖRDEN 

VGH München, Beschluss vom 23.08.2022 – AZ: 5 ZB 20.2243 

 

SACHVERHALT 
(abgewandelt und gekürzt) 

 

Die Staatsregierung des Landes B beschloss am 24. April 2022, eine neue Regelung in § 28 der 

Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern (AGO) mit folgendem Wortlaut 

einzufügen: 

 

„Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen 

Prägung B‘s gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ 

 

Die formell ordnungsgemäße Vorschrift wurde kurz darauf im Gesetzes- und Verordnungsblatt des 

Landes veröffentlicht. 

 

Gegen diese für alle Behörden B‘s geltende Anweisung wendete sich die als öffentlich-rechtliche 

Körperschaft inkorporierte Weltanschauungsgemeinschaft W. W meint, sie werde sowohl durch die 

Anweisung an die Behörden als auch durch das Aufhängen der Kreuze durch die einzelnen Behörden 

in B in ihren Grundrechten aus Art. 3 III GG und Art. 4 I GG verletzt. Der Staat könne sich nicht für 

eine Religion besonders einsetzen und Symbole von dieser in öffentlichen Gebäuden aufhängen lassen. 

Jede Entscheidung der Behörden stehe durch die Anbringung des Kreuzes unter diesem (religiösen) 

Zeichen, was Zweifel an der Neutralität des Staates wecke. Außerdem könne der Staat die Menschen 

nicht zwingen sich den religiösen Symbolen auszusetzen. 

 

Das Land B meint, dass das Kreuz als Teil der christlich geprägten Kultur einen Inhalt unabhängig von 

dem christlichen Symbol habe. Das Kreuz solle nicht die Identifikation des Staates mit dem 

Christentum, sondern mit der christlich-abendländischen Tradition zum Ausdruck bringen. Außerdem 

sei es gerade nicht so, dass die inhaltliche Arbeit der Behörden „unter“ diesem Zeichen stehe, weil die 

Kreuze eben nicht in den Büros der Mitarbeiter:innen hingen. Außerdem verlange der Staat den 

Bürger:innen kein besonderes Verhalten ab, was rechtswidrig wäre. Das Kreuz solle gerade nicht 

missionierend wirken, sondern die Erinnerung an die kulturelle Tradition des Landes erhalten. Der Staat 

zwinge die Menschen auch nicht sich dem Symbol auszusetzen, man könne dem Symbol ausweichen. 

Außerdem sei der Antrag der W bereits unzulässig, weil die W selbst durch das Symbol nicht 

benachteiligt werde, liege schon kein Eingriff vor.  
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Dem widerspricht W. Sie meint, dass sich das Land selbst auf die kulturelle Bedeutung des Kreuzes 

beziehe, mache keinen Unterschied: Das Kreuz ist das wesentliche Symbol des Christentums und würde 

auch von jedem verständigen Betrachter als Ausdruck des christlichen Glaubens verstanden. Sie meint, 

dass der Staat aufgrund der Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität (Neutralitätsgebot) sich 

nicht mit einer einzelnen Religionsgemeinschaft gemein machen könnte und ein Verstoß gegen das 

Neutralitätsgebot von jeder:m Bürger:in geltend gemacht werden könnte. In der Folge verletze der Staat 

die W in ihren Rechten auf Gleichbehandlung, wenn der Staat sich nur den Symbolen einer Religion 

bediene.  

 

Nach dem erfolglosen Versuch das Land B zum Einlenken zu bringen, richtet W eine Klage vor dem 

VG gegen die Staatsregierung darauf, dass die Anweisung zum Aufhängen der Kreuze 

zurückgenommen und eine Anweisung erlassen werde, die die Behörden verpflichtet die bereits 

aufgehängten Kreuze wieder abzunehmen.  

 

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?  
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